
DER AUFBAU DER EVANGELISCHEN LANDESKIRCHE  
IN BADEN

Art. 7 1 Die Leitung der Evangelischen Landeskirche in Baden geschieht auf allen ihren Ebenen geistlich und recht-
lich in unaufgebbarer Einheit. 2 Ihre Organe wirken im Dienste der Leitung zusammen. 3 Die verschiedenen Ämter 
in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern haben teil an dem der ganzen 
Kirche anvertrauten Dienst. Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden
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